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I. ALLGEMEINES 
 

§ 1 
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

 
(1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden 
Abschluss des Studiums im Studiengang Biochemie. Durch 
die Diplomprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandida-
tin oder der Kandidat die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben 
hat, die Zusammenhänge des Faches überblickt und die 
Fähigkeit 
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besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse 
anzuwenden. 
 
(2) Das Studium soll den Studierenden unter Berück-
sichtigung der Anforderungen und Veränderungen in 
der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu 
wissenschaftlicher Arbeit, zu kritischer Einordnung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortli-
chem Handeln befähigt werden. 
 
 

§ 2 
Diplomgrad 

 
Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung verleiht die 
Fakultät für Chemie den Diplomgrad "Diplom-
Biochemikerin" bzw. "Diplom-Biochemiker", abgekürzt 
"Dipl.-Biochem." 
 
 

§ 3 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester. Sie 
umfasst die Regelstudiendauer von acht Semestern und 
die Zeit für das Ablegen der Diplomprüfung. Das Studi-
um gliedert sich in  
1. das viersemestrige Grundstudium, 
2. das fünfsemestrige Hauptstudium, das die Zeit für die 
mündlichen Diplomprüfungen und die Anfertigung der 
Diplomarbeit einschließt. 
 
(2) Der Studienumfang im Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlbereich beträgt insgesamt 220 Semesterwochen-
stunden (SWS); davon entfallen auf den nicht prüfungs-
relevanten Wahlbereich 20 SWS. Der Studienumfang im 
Grundstudium beträgt 94 SWS; davon entfallen auf den 
Pflichtbereich 94 SWS. Der Studienumfang im Haupt-
studium beträgt 106 SWS; davon entfallen auf den 
Pflichtbereich 71 SWS, auf den Wahlpflichtbereich 35 
SWS. Die Studienordnung sieht vor, dass im Pflicht- und 
Wahlpflichtbereich 126 SWS in Form von Übungen, 
Seminaren und Praktika angeboten werden. In der 
Studienordnung sind die Studieninhalte so auszuwäh-
len und zu begrenzen, dass das Studium in der Regel-
studienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu 
gewährleisten, dass die Studierenden im Rahmen dieser 
Prüfungsordnung nach eigener Wahl Schwerpunkte 
setzen können und Pflicht- und Wahlpflichtveranstal-
tungen in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen zur 
selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes 
und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen, 
auch in anderen Studiengängen. 
 
 

§ 4 

Prüfungen und Prüfungsfristen 
 
(1) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus den Fachprü-
fungen gemäß § 11, die Diplomprüfung aus den Fach-
prüfungen gemäß § 17 und der Diplomarbeit. Gegen-
stand der Fachprüfungen sind die Stoffgebiete der den 
Prüfungsfächern nach Maßgabe der Studienordnung 
zugeordneten Lehrveranstaltungen. Darüber hinaus 
kann die Kandidatin bzw. der Kandidat für die mündli-
chen Prüfungen Stoffgebiete in Absprache mit der bzw. 
dem jeweiligen Prüfenden vorschlagen.  
 
(2) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung 
voraus. Sie soll in der Regel vor Beginn der Vorlesungs-
zeit des fünften Studiensemesters abgeschlossen sein. 
Die Diplomprüfung soll einschließlich der Diplomarbeit 
innerhalb der in § 3 Abs. 1 festgelegten Regelstudien-
zeit abgeschlossen sein. 
 
(3) Die Fachprüfungen können studienbegleitend abge-
legt werden.  
 
(4) Die Meldung zur Diplom-Vorprüfung bzw. Diplom-
prüfung (§§ 9 und 16) erfolgt jeweils mit der Meldung 
zur ersten Fachprüfung durch Einreichen eines schriftli-
chen Antrages beim Prüfungsausschuss. Die Meldung 
zu den Fachprüfungen der Diplom-Vorprüfung bzw. der 
Diplomprüfung soll jeweils spätestens 4 Wochen vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin erfolgen. Für das Able-
gen der Fachprüfungen und den Erwerb von Leistungs-
nachweisen in Form einer Klausurarbeit oder einer 
mündlichen Prüfung werden in jedem Semester zwei 
Prüfungstermine angesetzt. Die Termine werden durch 
die bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zwei Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin durch 
Aushang am Informationsbrett des Prüfungsamtes der 
Fakultät für Chemie bekannt gemacht.  
 
(5) Bei der Durchführung des Prüfungsverfahrens sind 
die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen des 
Erziehungsurlaubs zu berücksichtigen.  
 
 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben bildet 
die Fakultät für Chemie einen Prüfungsausschuss. Der 
Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsit-
zenden, der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden 
und drei weiteren Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende 
sowie die oder der stellvertretende Vorsitzende und ein 
weiteres Mitglied werden von der Fakultätskonferenz 
aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, 
die beiden anderen Mitglieder werden aus der Gruppe 
der Studierenden und der wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gewählt. Ein Mitglied der 
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Gruppe der Professorinnen und Professoren muss der 
Technischen Fakultät oder der Fakultät für Biologie 
angehören und wird von diesen Fakultäten vorgeschla-
gen. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses mit Ausnahme der bzw. des Vorsit-
zenden sowie der bzw. des stellvertretenden Vorsitzen-
den Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter von der Fa-
kultätskonferenz gewählt. Die Amtszeit der studenti-
schen Mitglieder beträgt ein Jahr, die der übrigen Mit-
glieder drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess-
rechts. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Best-
immungen der Prüfungsordnung eingehalten werden, 
und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent-
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfah-
ren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der 
Prüfungsausschuss der Fakultät regelmäßig, mindestens 
einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und 
Studienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur 
Reform der Prüfungs- und der Studienordnung sowie 
des Studienplanes und legt die Verteilung der Fachno-
ten und der Gesamtnoten offen. Der Prüfungsausschuss 
kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle 
auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden übertragen; 
dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche 
und den Bericht an die Fakultät. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
neben der bzw. dem Vorsitzenden oder der bzw. dem 
stellvertretenden Vorsitzenden mindestens zwei weitere 
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er be-
schließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Das 
studentische Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt 
bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- oder 
Studienleistungen nicht mit. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwohnen. Prü-
fende sowie die Kandidatinnen bzw. Kandidaten sind 
vorab zu informieren. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglie-
der des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch die bzw. den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 
 
 

§ 6 

Prüfende 
 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden. Er 
kann die Bestellungen der bzw. dem Vorsitzenden 
übertragen. Zur oder zum Prüfenden darf nur jede 
Professorin bzw. jeder Professor oder jede bzw. jeder 
Habilitierte oder auf Beschluss der Fakultätskonferenz 
auch diejenige bzw. derjenige bestellt werden, die oder 
der mindestens die entsprechende Diplomprüfung oder 
eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Vorausset-
zung für die Bestellung ist, dass - sofern nicht zwingen-
de Gründe eine Abweichung erfordern - die zu bestel-
lende Person in dem der Prüfung vorangehenden Stu-
dienabschnitt an der Universität Bielefeld eine Lehrtä-
tigkeit ausgeübt hat.  
 
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unab-
hängig.  
 
(3) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann Prüfende 
vorschlagen. Dem Vorschlag soll nach Möglichkeit 
entsprochen werden.  
 
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
sorgt dafür, dass die Namen der Prüfenden der Kandi-
datin bzw. dem Kandidaten mindestens zwei Wochen 
vor dem Termin der jeweiligen Prüfung bekannt gege-
ben werden. 
 
(5) Für die Prüfenden gilt § 5 Abs. 6 entsprechend. 
 
 

§ 7  
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen, Einstufung in höhere Fach-
semester 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in demselben Studiengang an anderen wissen-
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes werden ohne Gleichwertig-
keitsprüfung angerechnet, sofern sie fachlich vergleich-
bar sind. Dasselbe gilt für Diplom-Vorprüfungen. Soweit 
die Diplom-Vorprüfung Fächer nicht enthält, die an der 
aufnehmenden Hochschule Gegenstand der Diplom-
Vorprüfung, nicht aber der Diplomprüfung sind, ist eine 
Anrechnung mit Auflagen möglich. 
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen in anderen Studiengängen oder an anderen als 
wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich 
des Hochschulrahmengesetzes werden angerechnet, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzei-
ten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die an 
Hochschulen außerhalb des Geltungsbereiches des 
Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, werden 
auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn 
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Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen den-
jenigen des entsprechenden Studiums an der aufneh-
menden Hochschule im wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-
men. Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen an ausländi-
schen Hochschulen sind die von der Kultusministerkon-
ferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rah-
men von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im 
übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört 
werden. 
 
(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkann-
ten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen 
in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem 
Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Leistungen, die mit einer erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung an dem Versuch Oberstufenkolleg 
Bielefeld in den Wahlfächern Biologie oder Chemie 
erbracht worden sind, werden entsprechend den Ver-
einbarungen zwischen dem Oberstufenkolleg und den 
Fakultäten für Biologie und Chemie in den jeweils gülti-
gen Fassungen auf das Grundstudium angerechnet. 
 
(5) Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerbern, die 
aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 67 HG 
berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fach-
semester aufzunehmen, werden die in der Einstufungs-
prüfung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
auf Studienleistungen des Grundstudiums und auf 
Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung angerech-
net. Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstu-
fungsprüfung sind für den Prüfungsausschuss bindend. 
 
(6) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 
bis 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 
die  Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen 
bzw. Fachvertreter zu hören. 
 
(7) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleich-
baren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" 
aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis ge-
kennzeichnet. 
 
(8) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 
bis 5 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des Hoch-

schulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von 
Amts wegen. Die Studierenden haben die für die An-
rechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
 

§ 8 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" 
(5,0) bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat 
zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht 
erscheint oder wenn sie bzw. er nach Beginn der Prü-
fung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 
Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird. Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann 
sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen 
Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von Fach-
prüfungen abmelden, ohne dass die Sanktion nach Satz 
1 eintritt. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach 
Absatz 1 Satz 1 und 2 geltend gemachten Gründe müs-
sen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich 
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krank-
heit der Kandidatin bzw. des Kandidaten kann die Vor-
lage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt 
der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird der Kandi-
datin bzw. dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt 
und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorlie-
genden Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. 
 
(3) Versucht eine Kandidatin bzw. ein  Kandidat, das 
Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung durch Täu-
schung, z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, 
zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prüfungsleis-
tung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die 
Feststellung wird von den jeweiligen Prüfenden oder 
Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig gemacht. 
Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
den jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden, in 
der Regel nach Abmahnung, von der Fortsetzung der 
Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
gilt die entsprechende Prüfungsleistung als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Aus-
schluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegen-
den Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin 
bzw. den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prü-
fungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann innerhalb 
von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidungen nach 
Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss über-
prüft werden. Belastende Entscheidungen sind der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Vor der Entscheidung ist der Kandi-
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datin bzw. dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtli-
chen Gehör zu geben. 
 
 
II. DIPLOM-VORPRÜFUNG 
 

§ 9 
Zulassung 

 
(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen wer-
den, wer 
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder 

einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständi-
gen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis besitzt, 

2. an der Universität Bielefeld für den Diplomstudi-
engang Biochemie eingeschrieben ist oder gemäß 
§ 71 Abs. 2 HG als Zweithörerin bzw. Zweithörer 
zugelassen ist, 

3. je einen Leistungsnachweis aus folgenden Praktika 
und Übungen nach näherer Bestimmung der Stu-
dienordnung vorgelegt hat: 

3.1  Einführungspraktikum „Allgemeine und Anorgani-
sche Chemie" und "Allgemeine und Physikalische 
Chemie“, 

3.2  Grundpraktikum Anorganische Chemie, 
3.3  Grundpraktikum Organische Chemie, 
3.4  Grundpraktikum Physikalische Chemie, 
3.5  Grundpraktikum Biochemie, 
3.6  Praktikum Einführung in die Allgemeine Biologie, 
3.7  Praktikum Physik für Chemiker/innen. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen werden 
im Falle des § 7 Abs. 5 durch entsprechende Feststel-
lungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung ganz 
oder teilweise ersetzt. 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist 
schriftlich an den Prüfungsausschuss zu stellen. Ihm 
sind beizufügen: 
1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 

genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. das Studienbuch, 
3. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin bzw. der 

Kandidat bereits eine Diplom-Vorprüfung oder ei-
ne Diplomprüfung im Studiengang Biochemie 
nicht     oder endgültig nicht bestanden hat, ob sie 
ihren bzw. er seinen Prüfungsanspruch durch Ver-
säumen einer Wiederholungsfrist verloren hat o-
der ob sie bzw. er sich in einem anderen Prü-
fungsverfahren befindet, 

4. ggf. eine Erklärung, ob die Kandidatin bzw. der 
Kandidat der Öffentlichkeit der Prüfung (§ 12 Abs. 
5) widerspricht. 

 
(4) Ist es der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nicht 
möglich, eine nach Absatz 3 Satz 2 erforderliche Unter-

lage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann 
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. 
 
 

§ 10 
Zulassungsverfahren 

 
(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss oder gemäß § 5 Abs. 3 Satz 5 dessen Vorsitzen-
de bzw. Vorsitzender. 
 
(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 
a) die in § 9 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht 

erfüllt sind oder 
b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) die Kandidatin bzw. der Kandidat die Diplom-

Vorprüfung oder die Diplomprüfung in dem Studi-
engang Biochemie an einer wissenschaftlichen 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes endgültig nicht bestanden hat oder sie 
bzw. er sich bereits an einer anderen Hochschule in 
einem Prüfungsverfahren im gleichen Studiengang 
befindet. Die Zulassung darf im übrigen nur abge-
lehnt werden, wenn die Kandidatin bzw. der Kandi-
dat ihren bzw. seinen Prüfungsanspruch durch Ver-
säumen einer Wiederholungsfrist (§ 14 Abs. 2) verlo-
ren hat. 

 
(3) Die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung wird unter 
dem Vorbehalt ausgesprochen, dass dem Prüfungsaus-
schuss bei der Meldung zur Fachprüfung im Fach 
- Anorganische Chemie die Leistungsnachweise 3.1, 

3.2 (siehe § 9 Abs. 1) 
- Organische Chemie der Leistungsnachweis 3.3 (sie-

he § 9 Abs. 1) 
- Physikalische Chemie die Leistungsnachweise 3.1, 

3.4 (siehe § 9 Abs. 1) 
-  Biochemie der Leistungsnachweis 3.5 (siehe § 9 Abs. 

1) 
vorgelegt wird/werden. Die Leistungsnachweise 3.6 und 
3.7 (§ 9 Abs.1) sind bei der Meldung zur letzten Fach-
prüfung vorzulegen. 
 
(4) Vor Ablehnung der Zulassung ist der Kandidatin 
oder dem Kandidaten Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Eine Ablehnung der Zulassung ist mit schrift-
licher Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 
 

§ 11 
Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung 

 
(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll die Kandidatin 
bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er sich die 
allgemeinen naturwissenschaftlichen und biochemi-
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schen Fachgrundlagen angeeignet hat, die zum an-
schließenden Hauptstudium erforderlich sind. 
 
(2) Die Diplom-Vorprüfung erfolgt mündlich und er-
streckt sich auf die folgenden Fächer: 
1. Anorganische Chemie 
2. Organische Chemie 
3. Physikalische Chemie 
4. Biochemie. 
 
(3) Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung können 
durch gleichwertige Leistungen im Rahmen einer Ein-
stufungsprüfung gemäß § 67 Abs. 1 HG ersetzt werden. 
 
(4) Macht eine Kandidatin bzw. ein Kandidat durch ein 
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behin-
derung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder 
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die 
bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten zu gestatten, gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 
erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
 
 

§ 12 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin 
bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und 
spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge 
einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen 
soll ferner festgestellt werden, ob die Kandidatin bzw. 
der Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungen werden in jedem Fach vor 
zwei gleichberechtigten Prüfenden als Einzelprüfung 
oder mit Einverständnis der Kandidatinnen bzw. Kandi-
daten als Gruppenprüfung mit höchstens drei Kandida-
tinnen bzw. Kandidaten abgelegt. 
 
(3) Die mündliche Prüfung dauert als Einzelprüfung je 
Fach in der Regel 30 und höchstens 45 Minuten, als 
Gruppenprüfung 30 und höchstens 45 Minuten je Kan-
didatin bzw. Kandidat.  
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
Prüfung in den einzelnen Fächern sind in einem Proto-
koll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kan-
didatin bzw. dem Kandidaten im Anschluss an die 
mündliche Prüfung bekanntzugeben. 
 
(5) Die mündlichen Prüfungen sind fakultätsöffentlich, 
sofern die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der Mel-
dung zur Prüfung dem nicht widerspricht. Die Beratung 
des Prüfungsergebnisses und dessen Bekanntgabe sind 
nicht öffentlich. 

 
 

 
 
 
 

§ 13 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 

Noten und Bestehen der Diplom-Vorprüfung 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen 
werden von den jeweiligen Prüfenden festgelegt. Für 
die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut  eine hervorragende Leistung; 
2 = gut eine erheblich über durch-

schnittlichen Anforderungen lie-
gende Leistung; 

3 = befriedigend eine durchschnittlichen Anforde-
rungen entsprechende Leistung; 

4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderun-
gen genügt; 

5 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheb-
licher Mängel den Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung von Prüfungsleistungen 
können Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen 
der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Bil-
dung der Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 ist dabei ausge-
schlossen. 
 
(2) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote 
mindestens "ausreichend" (4,0) ist. Die Fachnote lautet: 
bei einer Beurteilung bis 1,3 = sehr gut, 
bei einer Beurteilung von 1,7 bis 2,3 =  gut, 
bei einer Beurteilung von 2,7 bis 3,3 = befriedigend, 
bei einer Beurteilung von 3,7 bis 4,0 =  ausreichend, 
bei einer Beurteilung über 4,0 =  nicht ausrei-

chend 
 
(3) Die Diplom-Vorprüfung ist bestanden, wenn sämtli-
che Fachnoten mindestens "ausreichend" (bis 4,0) sind. 
 
(4) Die Gesamtnote der Diplom-Vorprüfung errechnet 
sich aus den Fachnoten. Die Gesamtnote einer bestan-
denen Diplom-Vorprüfung lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5 = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5 =befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0 =ausreichend. 
 
(5) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 

§ 14 
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Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 
 
(1) Fachprüfungen, die nicht bestanden sind oder als 
nicht bestanden gelten, können zweimal wiederholt 
werden. Fehlversuche in demselben Fach an anderen 
Hochschulen werden angerechnet. Die Wiederholung 
einer bestandenen Fachprüfung ist nicht zulässig.   
 
(2) Versäumt eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, sich 
innerhalb von drei Jahren nach dem fehlgeschlagenen 
Versuch oder - bei Nichtbestehen mehrerer Fachprü-
fungen - nach der letzten nicht bestandenen Fachprü-
fung zur Wiederholungsprüfung zu melden, verliert sie 
bzw. er den Prüfungsanspruch, es sei denn, sie bzw. er 
weist nach, dass sie bzw. er das Versäumnis dieser Frist 
nicht zu vertreten hat. Hierbei sind die gesetzlichen 
Mutterschutzfristen und die Fristen des Erziehungsur-
laubs zu beachten. Die erforderlichen Feststellungen 
trifft der Prüfungsausschuss. 
 
 

§ 15 
Zeugnis 

 
(1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung wird un-
verzüglich, spätestens innerhalb von vier Wochen nach 
dem Erbringen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeug-
nis ausgestellt, das die in den Fachprüfungen erzielten 
Noten und die Gesamtnote enthält. Das Zeugnis ist von 
der bzw. von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses oder der bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden 
zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag 
anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
wurde. 
 
(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder gilt 
sie als nicht bestanden, erteilt die bzw. der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der 
auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Prü-
fungsleistungen der Diplom-Vorprüfung wiederholt 
werden können. 
 
(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-
Vorprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
 
(4) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Diplom-
Vorprüfung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf 
Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise 
sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Beschei-
nigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistun-
gen und deren Noten sowie die zum Bestehen der 
Diplom-Vorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Diplom-
Vorprüfung nicht bestanden ist. 
 

 
III. DIPLOMPRÜFUNG 
 

 
§ 16 

Zulassung 
 
(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, 
wer 
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder 

einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder 
ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständi-
gen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis besitzt oder die Einstufungsprüfung (§ 7 
Abs. 5) bestanden hat, 

2. die Diplom-Vorprüfung im Studiengang Bioche-
mie oder eine gemäß § 7 Abs. 2 oder 5 als gleich-
wertig anerkannte Prüfung bestanden hat, 

3. an der Universität Bielefeld für den Diplomstudi-
engang Biochemie eingeschrieben oder gemäß § 
71 Abs. 2 HG als Zweithörerin bzw. Zweithörer zu-
gelassen ist, 

4. je einen Leistungsnachweis aus den folgenden 
Veranstaltungen nach näherer Bestimmung der 
Studienordnung vorgelegt hat: 

4.1 Praktikum Biochemie für Fortgeschrittene, 
4.2  Praktikum Bioanorganische Chemie, 
4.3  Praktikum Organische Chemie für Fortgeschrit-

tene, 
4.4  Praktikum Biophysikalische Chemie, 
4.5  Praktikum Mikrobiologie, 
4.6  Praktikum Immunologie und Gentechnologie, 
4.7  Praktikum Biotechnologie, 
4.8  Praktikum Klinische Biochemie oder Entwick-

lungsbiologie oder Pflanzenbiochemie, 
4.9  Vertiefungskurs. 
 
(2) In dem Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung 
sind die gewählten Prüfungsfächer gemäß § 17 Abs. 2 
und gegebenenfalls die Zusatzfächer gemäß § 22 zu 
bezeichnen.  
 
(3) Die Zulassung zur Diplomprüfung wird unter dem 
Vorbehalt ausgesprochen, dass dem Prüfungsausschuss 
bei der Meldung zur letzten Fachprüfung alle unter Abs. 
1 Nr. 4 genannten Leistungsnachweise vorliegen und 
bei der Meldung zur Fachprüfung im Fach 
- Biochemie der Leistungsnachweis 4.1  
- Anorganische und Bioanorganische Chemie der 

Leistungsnachweis 4.2 
- Organische Chemie der Leistungsnachweis 4.3  
- Physikalische und Biophysikalische Chemie der 

Leistungsnachweis 4.4 
- Mikrobiologie der Leistungsnachweis 4.5 
- Immunologie der Leistungsnachweis 4.6 
- Gentechnologie der Leistungsnachweis 4.6 
- Biotechnologie der Leistungsnachweis 4.7 
- Klinische Biochemie der Leistungsnachweis 4.8 
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vorgelegt wird. Der Leistungsnachweis 4.9 ist bei der 
Meldung zur Prüfung in dem Fach vorzulegen, in dem 
der Vertiefungskurs durchgeführt wurde. 
 
(4) § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 
 

 
§ 17 

Umfang und Art der Diplomprüfung 
 
(1) Die Diplomprüfung besteht aus 
1. den mündlichen Prüfungen, 
2. der Diplomarbeit. 
Die mündlichen Prüfungen gehen der Diplomarbeit 
voraus. Die Diplomarbeit behandelt ein Thema aus 
einem der Prüfungsfächer. 
 
(2) Mündliche Prüfungen sind Einzelprüfungen, sie 
erfolgen in  
1.  Biochemie, 
2. einem Fach aus folgender Fächergruppe:  

a) Anorganische und Bioanorganische Chemie,  
b) Organische Chemie,  
c) Physikalische und Biophysikalische Chemie, 

3. zusätzlich einem Fach aus folgender Fächergrup-
pe,soweit nicht schon unter Absatz 2 Nr. 2 gewählt:  
a) Anorganische und Bioanorganische Chemie,  

 b) Organische Chemie,  
 c) Physikalische und Biophysikalische Chemie,  
 d) Mikrobiologie, 
 e) Immunologie,  
 f) Gentechnologie,  
 g) einem Fach aus der Biotechnologie  
 h) Klinische Biochemie,  
 i) Entwicklungsbiologie,  
 j) Pflanzenbiochemie.  
4.  zusätzlich einem Fach aus folgender Fächergrup-

pe, soweit nicht schon unter Absatz 2 Nr. 3 ge-
wählt:  

 a) Mikrobiologie,  
 b) Immunologie,  
 c) Gentechnologie,  
 d) einem Fach aus der Biotechnologie,  
 e) Klinische Biochemie 
 f) Entwicklungsbiologie,   
 g) Pflanzenbiochemie. 
 
(3) § 11 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 

§ 18 
Freiversuch 

 
(1) Legt eine Kandidatin bzw. ein Kandidat innerhalb der 
Regelstudiendauer von acht Semestern und nach unun-
terbrochenem Studium Fachprüfungen der Diplomprü-
fung ab und besteht sie bzw. er diese Prüfungen nicht, 
so gelten sie als nicht unternommen (Freiversuch). Ein 

zweiter Freiversuch ist ausgeschlossen. Satz 1 gilt nicht 
in den in § 8 Abs. 3 genannten Fällen. 
 
(2) Bei der Berechnung des in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Zeitpunktes bleiben Fachsemester unberücksichtigt 
und gelten nicht als Unterbrechung, während derer die 
Kandidatin bzw. der Kandidat nachweislich wegen län-
gerer schwerer Krankheit oder aus einem anderen 
zwingenden Grund am Studium gehindert war. Ein 
Hinderungsgrund ist insbesondere anzunehmen, wenn 
mindestens 4 Wochen der Mutterschutzfrist in die Vor-
lesungszeit fallen. Für den Fall der Erkrankung ist erfor-
derlich, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat unver-
züglich eine amtsärztliche Untersuchung herbeigeführt 
hat und mit der Meldung das amtsärztliche Zeugnis 
vorlegt, das die medizinischen Befundtatsachen enthält, 
aus denen sich die Studierunfähigkeit ergibt. 
 
(3) Unberücksichtigt bleibt auch ein Auslandsstudium 
bis zu drei Semestern, wenn die Kandidatin bzw. der 
Kandidat nachweislich an einer ausländischen Hoch-
schule für das Studienfach, in dem sie bzw. er die Frei-
versuchsregelung in Anspruch nehmen möchte, einge-
schrieben war und darin Lehrveranstaltungen in ange-
messenem Umfange, in der Regel von mindestens acht 
SWS, besucht und je Semester mindestens einen Leis-
tungsnachweis erworben hat. 
 
(4) Ferner bleiben Fachsemester in angemessenem 
Umfang, höchstens jedoch bis zu drei Semestern, unbe-
rücksichtigt, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat 
nachweislich während dieser Zeit als gewähltes Mitglied 
in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmä-
ßigen Organen der Hochschule tätig war. 
(5) Unberücksichtigt bleiben Studiengangsverzögerun-
gen in Folge einer Behinderung, höchstens jedoch bis 
zu vier Semestern.  
 
(6) Wer eine Fachprüfung der Diplomprüfung bei Vor-
liegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 5 
bestanden hat, kann zur Verbesserung der Fachnote die 
Prüfung an derselben Hochschule einmal wiederholen. 
Der Antrag auf Zulassung ist zum nächsten Prüfungs-
termin zu stellen. 
 
(7) Erreicht die Kandidatin bzw. der Kandidat in der 
Wiederholungsprüfung eine bessere Note, so wird 
diese der Berechnung der Gesamtnote der Diplomprü-
fung zugrundegelegt. 
 
 

§ 19 
Mündliche Prüfungen 

 
Für die mündlichen Prüfungen gilt § 12 entsprechend. 
 
 

§ 20 
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Diplomarbeit 
 
(1) Die Diplomarbeit ist eine Prüfungsarbeit, die die 
wissenschaftliche Ausbildung abschließt. Sie soll zeigen, 
dass die Kandidatin bzw. der Kandidat in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus 
ihrem bzw. seinem Fach selbständig nach wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse 
schriftlich darzulegen. 
 
(2) Die Diplomarbeit kann von jeder bzw. jedem im 
Diplomstudiengang Biochemie in den Fakultäten für 
Chemie, Biologie oder der Technischen Fakultät (bio-
technologische Abteilung) der Universität Bielefeld in 
Forschung und Lehre tätigen Professorin bzw. Professor 
und anderen nach § 6 Abs. 1 prüfungsberechtigten 
Personen ausgegeben und betreut werden. Die Ausga-
be erfolgt über die bzw. den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses; der Zeitpunkt der Ausgabe ist akten-
kundig zu machen. Der Kandidatin bzw. dem Kandida-
ten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge 
zu machen. Mit Zustimmung der bzw. des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses darf die Diplomarbeit auch in 
einer Einrichtung außerhalb der Universität Bielefeld 
durchgeführt werden. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit beträgt bei 
experimenteller Aufgabenstellung sieben Monate, bei 
nicht experimenteller Aufgabenstellung vier Monate. 
Das Thema muss so beschaffen sein, dass es innerhalb 
dieser Frist bearbeitet werden kann. Das Thema kann 
nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate 
der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Der Prü-
fungsausschuss kann im Einzelfall bei unvorhergesehe-
nen Schwierigkeiten in der Bearbeitung des Themas auf 
begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des Kandida-
ten die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit bei experi-
menteller Aufgabenstellung um bis zu sechs Wochen 
und bei nicht experimenteller Aufgabenstellung bis zu 
vier Wochen verlängern. Die Betreuerin bzw. der Be-
treuer der Arbeit ist vor der Entscheidung zu hören. 
 
(4) Die Diplomarbeit soll spätestens sechs Wochen nach 
Bestehen der letzten mündlichen Prüfung ausgegeben 
werden. Nach Ablauf dieser Frist sorgt die bzw. der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass eine 
Kandidatin oder ein Kandidat ein Thema für die Diplo-
marbeit erhält. Über Ausnahmen entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 
 
(5) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die Kandidatin 
bzw. der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie bzw. 
er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie 
Zitate kenntlich gemacht hat. 
 
 

§ 21 

Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 
 
(1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß bei der bzw. dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in 3-facher 
Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist ak-
tenkundig zu machen. Wird die Diplomarbeit nicht 
fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit "nicht ausrei-
chend" (5,0) bewertet. Der Umfang der Diplomarbeit 
soll nicht unter 40 und nicht über 100 Seiten betragen. 
 
(2) Die Diplomarbeit wird von der bzw. dem Prüfungs-
berechtigten, die bzw. der die Arbeit ausgegeben hat, 
und von einer bzw. einem zweiten von der bzw. dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmen-
den Gutachterin bzw. Gutachter beurteilt. Eine bzw. 
einer der beiden muss Professorin bzw. Professor sein. 
Die Gutachten sind innerhalb von vier Wochen zu er-
stellen. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 13 
Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die 
Note der Diplomarbeit wird aus dem arithmetischen 
Mittel der Einzelbewertungen gebildet. Beträgt die 
Differenz zwischen den Einzelbewertungen mehr als 1,0 
Notenwerte, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte 
Gutachterin bzw. ein dritter Gutachter zur Bewertung 
der Diplomarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die 
Note der Diplomarbeit aus dem arithmetischen Mittel 
der beiden besseren Noten gebildet. Die Diplomarbeit 
kann jedoch nur als "ausreichend" oder besser bewertet 
werden, wenn mindestens zwei Noten "ausreichend" 
oder besser sind. Vor der Bestellung der dritten Gutach-
terin bzw. des dritten Gutachters ist der Kandidatin bzw. 
dem Kandidaten Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
 
(3) Wird die Arbeit von einer bzw. einem der beiden 
Gutachterinnen bzw. Gutachter mit "nicht ausreichend" 
bewertet, ist sie ebenfalls von einer dritten Gutachterin 
bzw. einem dritten Gutachter zu beurteilen. Absatz 2 
gilt entsprechend. 
 
(4) Die Bewertung der Diplomarbeit ist der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten spätestens acht Wochen nach 
Abgabe der Arbeit mitzuteilen. 
 
 

§ 22 
Zusatzfächer 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich in weite-
ren als den vorgeschriebenen Prüfungsfächern einer 
Prüfung unterziehen (Zusatzfächer); § 19 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Zusatzfächern 
wird auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten in 
das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Feststellung 
der Gesamtnote nicht miteinbezogen. 
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§ 23 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der 
Noten und Bestehen der Diplomprüfung 

 
(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
und der Diplomarbeit sowie für die Bildung der Fachno-
ten und der Gesamtnote gilt § 13 entsprechend. 
 
(2) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durch-
schnitt der Fachnoten und der Note der Diplomarbeit, 
wobei die Note der Diplomarbeit 2-fach gewichtet wird. 
 
(3) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche 
Fachprüfungen und die Diplomarbeit mindestens mit 
der Note "ausreichend" (4,0) bewertet worden sind. 
 
(4) Anstelle der Gesamtnote "sehr gut" wird das Ge-
samturteil "mit Auszeichnung bestanden" erteilt, wenn 
die Diplomarbeit mit 1,0 bewertet und der Durchschnitt 
aller anderen Noten der Diplomprüfung nicht schlech-
ter als 1,1 ist. 
 
 

§ 24 
Wiederholung der Diplomprüfung 

 
Die Fachprüfungen können bei "nicht ausreichenden" 
Leistungen zweimal wiederholt werden; die Diplomar-
beit kann nur einmal wiederholt werden. Die Kandidatin 
bzw. der Kandidat erhält in diesem Fall ein neues The-
ma. Eine Rückgabe des Themas der zweiten Diplomar-
beit in der in § 20 Abs. 3 genannten Frist ist jedoch nur 
zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der 
Anfertigung der ersten Diplomarbeit von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. § 14 Abs. 1 Satz 
2 und Abs. 2 gilt entsprechend.  
 
 

§ 25 
Zeugnis 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Diplom-
prüfung bestanden, erhält sie bzw. er über die Ergeb-
nisse ein Zeugnis. In das Zeugnis wird auch das Thema 
der Diplomarbeit und deren Note aufgenommen. Auf 
Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten können in 
das Zeugnis auch die Ergebnisse der Prüfung in den 
Zusatzfächern und die bis zum Abschluss der Diplom-
prüfung benötigte Fachstudiendauer aufgenommen 
werden. 
 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. Im übrigen gilt   
§ 15 entsprechend. 
 
 
 

§ 26 
Diplomurkunde 

 
(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten eine Diplomurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die 
Verleihung des Diplomgrades gemäß § 2 beurkundet. 
 
(2) Die Diplomurkunde wird von der Dekanin bzw. dem 
Dekan der Fakultät für Chemie und der bzw. dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und 
mit dem Siegel der Fakultät für Chemie versehen. 
 
 
IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 

§ 27 
Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Dip-

lomprüfung 
 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prü-
fung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejeni-
gen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kan-
didatin bzw. der Kandidat getäuscht hat, entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin 
bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeug-
nisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin bzw. der 
Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung über 
die Rechtsfolgen. 
 
(3) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist vor einer 
Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichti-
gen Prüfungszeugnis ist auch die Diplomurkunde ein-
zuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung 
für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist 
von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 
 
 

§ 28 
Einsicht in die Prüfungsakten 
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(1) Innerhalb eines Jahres nach Aushändigung des 
Zeugnisses wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten 
auf Antrag Einsicht in ihre bzw. seine schriftlichen Prü-
fungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in 
die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
(2) Der Antrag ist bei der bzw. dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu stellen. Die bzw. der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 
Einsichtnahme. 
 
 

§ 29 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden 
Anwendung, die ab dem Sommersemester 2000 für den 
Studiengang Biochemie an der Universität Bielefeld 
eingeschrieben worden sind. Studierende, die bei In-
krafttreten dieser Prüfungsordnung bereits die Diplom-
Vorprüfung bestanden haben, legen die Diplomprüfung 
nach der im Wintersemester 1999/2000 geltenden 
Prüfungsordnung ab, es sei denn, dass sie die Anwen-
dung diese Prüfungsordnung bei der Zulassung zur 
Prüfung schriftlich beantragen. Studierende, die vor 
dem Sommersemester 2000 für den Studiengang Bio-
chemie an der Universität Bielefeld eingeschrieben 
worden sind und die Diplom-Vorprüfung noch nicht 
bestanden haben, legen diese nach der im Winterse-
mester 1999/2000 geltenden Prüfungsordnung, die 
Diplomprüfung jedoch nach dieser neuen Prüfungsord-
nung ab. Auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kandida-
ten wird diese Prüfungsordnung auch auf die Diplom-
Vorprüfung angewendet. Ein solcher Antrag ist unwi-
derruflich.  
 
(2) Wiederholungsprüfungen sind nach der Prüfungs-
ordnung abzulegen, nach der die erste Prüfung durch-
führt wurde. 
 
 

§ 30 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. 
April 2000 in Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung wird im Verkündungsblatt 
der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen 
- veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Fakultät für 
Chemie vom 18.11.1999 und des Senats der Universität 
Bielefeld vom 3.5.2000. 
 
Bielefeld, den 1. August 2000 
 

Der Rektor 

der Universität Bielefeld 
Universitätsprofessor Dr. G. Rickheit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




